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Gemeindeverwaltung      09.07.2024 
Dettingen an der Erms 
 

E i n l a d u n g 
 
zu einer Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 18.07.2024 im Sitzungssaal im 
Rathaus "Schlößle". 
 

Beginn: 19:00 Uhr 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
 1 Ehrung langjähriger Gemeinderäte - Verleihung der Ehrennadel 

und Stele des Gemeindetags Baden-Württemberg 
Vorlage: 8649 öff  

   
 2 Wahl des Gemeinderats am 09. Juni 2024 -  

Darstellung des Wahlergebnisses sowie Prüfung und 
Feststellung etwaiger Hinderungs- und Ablehnungsgründe bei 
gewählten Gemeinderäten 
Vorlage: 8650 öff  

   
 3 Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte  
   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Michael Hillert 
Bürgermeister 
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Sitzungsvorlage 
 

Drucksachennummer:  

8649 öff 

Sachbearbeitung: Stefanie Jedele 

AZ: 022.30 - JE/Gro 

13.06.2024 

 

Gremium 

Gemeinderat  18.07.2024  

Behandlungszweck/-art 

Kenntnisnahme öffentlich 

 

 

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 

 

 

Informationsvorlage 

Ehrung langjähriger Gemeinderäte - Verleihung der Ehrennadel und Stele des 

Gemeindetags Baden-Württemberg 

 
 

Sachverhalt 

Vom Gemeindetag Baden-Württemberg werden an Kommunalpolitiker, die langjährig 
kommunalpolitisch bei Mitgliedsgemeinden tätig sind, Ehrennadeln und Stelen verlie-
hen. Auszeichnungen gibt es für 10-, 20-, 30- und 40-jährige kommunalpolitische Tätig-
keit. 
 
Folgende Gemeinderatsmitglieder werden in der Gemeinderatssitzung am 18. Juli 2024 
ausgezeichnet: 
 
1. Gemeinderat Dr. Michael Allmendinger für 10 Jahre kommunalpolitische  

Tätigkeit  

Gemeinderat Dr. Michael Allmendinger ist seit 2014 im Gemeinderat. 

 

2. Gemeinderat Klaus Hirrle für 10 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit  

Gemeinderat Klaus Hirrle ist seit 2014 im Gemeinderat. 

 

3. Gemeinderat Martin Salzer für 10 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit  

Gemeinderat Martin Salzer ist seit 2014 im Gemeinderat. 

 

4. Gemeinderat Manuel Straßer für 10 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit  

Gemeinderat Manuel Straßer ist seit 2014 im Gemeinderat. 

 

5. Gemeinderat Jochen Rehm für 20 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit  

Gemeinderat Jochen Rehm ist seit 2004 im Gemeinderat. 
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6. Gemeinderätin Carmen Seeger für 20 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit  

Gemeinderätin Carmen Seeger ist seit 2004 im Gemeinderat. 

 

7. Gemeinderat Archibald Fritz für 25 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit  

Gemeinderat Archibald Fritz ist seit 1999 im Gemeinderat. 

 

8. Gemeinderat Ulrich Hiller für 25 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit  

Gemeinderat Ulrich Hiller ist seit 1999 im Gemeinderat. 

 

9. Gemeinderat Wolfram Beck für 30 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit  

Gemeinderat Wolfram Beck ist seit 1994 im Gemeinderat. 

 

10. Gemeinderat Dr. Rolf Hägele für 40 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit  

Gemeinderat Dr. Rolf Hägele ist seit 1984 im Gemeinderat. 
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Informationsvorlage 

Wahl des Gemeinderats am 09. Juni 2024 -  

Darstellung des Wahlergebnisses sowie Prüfung und Feststellung etwaiger 

Hinderungs- und Ablehnungsgründe bei gewählten Gemeinderäten 

 
 

Sachverhalt 

Das Wahlergebnis bei der Gemeinderatswahl am 09. Juni 2024 wurde vom Gemeinde-
wahlausschuss festgestellt, siehe hierzu GR-Vorlage 8650-1. 
 
Mit Bescheid vom 03. Juli 2024 wurde die Rechtmäßigkeit des Wahlergebnisses vom 
Landratsamt bestätigt. 
 
Die bei der Kommunalwahl am 09. Juni 2024 gewählten Bewerberinnen und Bewerber 
wurden von der Gemeindeverwaltung unmittelbar nach der Wahl über das Wahlergeb-
nis informiert und gebeten, zu erklären, ob  
 

a.) ihnen Umstände bekannt sind, die sie an der Übernahme und Ausübung des 
Amtes hindern würden im Sinne von §16 und § 29 Gemeindeordnung oder  

b.) sie die Wahl nicht annehmen können, weil bei ihnen Ablehnungs- oder Hin-
derungsgründe vorliegen. 

 
Von allen Gewählten liegen zwischenzeitlich die Erklärungen vor. In allen Fällen wurde 

bestätigt, dass weder ein Hinderungsgrund noch ein Ablehnungsgrund für den Eintritt in 

den Gemeinderat vorliegt. Damit sind bei allen künftigen Gemeinderäten die Voraus-

setzungen für die Verpflichtung gegeben. Eine förmliche Beschlussfassung ist damit 

nicht erforderlich.  
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Zusätzliche Information:  

Frau Alexandra Lieb ist als stellvertretende Leitung im Kindergarten Unter dem Regen-

bogen tätig. Aktuell ist sie bei der Kirchengemeinde Dettingen beschäftigt. Mit der 

Übernahme der Trägerschaft der Kinderbetreuungseinrichtungen durch die Gemeinde 

und die damit einhergehende Personalüberleitung wird Frau Lieb zum 01.09.2024 Mit-

arbeiterin der Gemeinde Dettingen. Es wurde deshalb geprüft, ob bei Frau Lieb ab dem 

01.09.2024 ein Hinderungsgrund vorliegt:  

 

Grundsätzlich können nach § 29 Abs. 1 GemO bei Arbeitnehme/innnen der Gemeinde 

keine Gemeinderäte sein. Die Regelung gilt aber nur für Arbeitnehmer/innen, die auch 

die Möglichkeit haben, inhaltlich auf die Verwaltungsführung der Gemeinde Einfluss zu 

nehmen (sog. „Pförtnerurteil“). Ein solcher Interessenskonflikt ist bei einer Stellvertre-

tenden Leitung gegeben, bei einer Erzieherin nicht. Bei einer Erzieherin liegt kein Hin-

derungsgrund vor. Es gibt hierzu ein ensprechendes Urteil des OVG Berlin-

Brandenburg, Beschl. vom 05.12.2019 - OVG 12 S 49.19 - juris Rn 6. 

 

Diese rechtliche Beurteilung wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt und an-

schließend Frau Lieb mitgeteilt.  

 

Frau Lieb hat sich daraufhin entschlossen, die Position der stellvertretenden Leitung 

abzugeben und ab dem 01.09.2024 als Erzieherin zu arbeiten. Insofern liegt bei ihr 

auch künftig kein Hinderungsgrund vor. 
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